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1.2 VERSCHIEDENE REGELUNGEN – 
WOHER KOMMEN DIE?

1.2.1 Sozialpartner – Staff elung der 
Rechtsprechung – Günstigkeitsprinzip

 

Neben den im vorangegangenen Abschnitt behandelten gesetzlichen Rege-
lungen (Arbeitsrecht) und den Einzelarbeitsverträgen (Individualverträge) gelten 
für viele Berufsgruppen auch  Tarifverträge ( Kollektivverträge). Wer unter welchen 
Umständen und auf welche Weise einen solchen Tarifvertrag abschließen darf, 
wurde vom Gesetzgeber im  Tarifvertragsgesetz (TVG) genau geregelt. 

Tarifverträge können nur von  Tarifvertragsparteien geschlossen werden; diese 
werden häufi g auch als  Sozialpartner bezeichnet. Es sind 
 

Die Gewerkschaften bilden die Vertretung der Arbeitnehmer. Meist sind sie nach 
dem  Industrieverbandsprinzip organisiert, d. h. alle Arbeitnehmer eines Indus-
triezweiges gehören einer Gewerkschaft an, egal ob sie dort als kaufmännischer 
Angestellter, Elektriker oder Betriebsschlosser tätig sind. Einige Gewerkschaften 
sind aber nach dem  Berufsverbandsprinzip gebildet (z. B. Gewerkschaft deut-
scher Lokomotivführer). In der größten Dachorganisation, dem  Deutschen Ge-
werkschaftsbund (DGB), sind acht  Einzelgewerkschaften zusammengeschlossen 

Auszug aus einem 
Arbeitsvertrag:

„Der Jahresurlaub beträgt 
30 Tage.“

Auszug aus einem 
Tarifvertrag:

„Der Jahresurlaub beträgt 
30 Arbeitstage.“

Bundesurlaubsgesetz (BUrlG):

§ 3:  Die Dauer des Urlaubs:
(1)  Der Urlaub beträgt jährlich 

mindestens 24 Werktage.

        (2)  Als Werktage gelten alle 
Kalendertage, die nicht 
Sonn- oder gesetzliche 
Feiertage sind.

ein einzelner Arbeitsgeber eine einzelne Gewerkschaft

eine Arbeitgebervereinigung

ein Zusammenschluss 
mehrerer Arbeitgeber-

vereinigungen 
(Spitzenorganisation)

ein Zusammenschluss von 
Gewerkschaften

(Spitzenorganisation)

oder

auf der Arbeitgeberseite

oder

auf der Arbeitnehmerseite

oder

 Der Begriff „Tag“ wird vom Ge-
setzgeber auf drei verschiedene 
Arten aufgefasst:

 Kalendertag: 
Dazu gehört jeder Tag, also sie-
ben Tage pro Woche.

 Werktag: 
alle Tage außer Sonn- und 
 gesetzlichen Feiertagen – also 
auch der Samstag.

 Arbeitstag: 
die Tage, an denen gewöhnlich 
gearbeitet wird – für die meisten 
Berufe also fünf Tage in der Woche.

individuell:
von Person zu Person unter-
schiedlich

kollektiv:
gemeinsam; gemeinschaftlich

Die  Tarifautonomie leitet sich 
aus der Koalitionsfreiheit ab, die 
im Grundgesetz (Artikel 9 Absatz 
3) festgelegt ist. Dort heißt es: 
„Das Recht, zur Wahrung und zur 
Förderung der Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen Vereinigun-
gen zu bilden, ist für jedermann 
und für alle Berufe gewährleistet.“

Die ersten und damit älteren 
 Gewerkschaften haben sich in 
der Regel nach dem  Industriever-
bandsprinzip gegründet. Erst in 
jüngerer Zeit sind vermehrt 
 Gewerkschaften nach dem  Be-
rufsverbandsprinzip entstanden, 
die auch als Fachgewerkschaf-
ten oder  Spartengewerkschaf-
ten bezeichnet werden. Solche 
sehr spezialisierten  Fachgewerk-
schaften sind z. B.
•    GdF (Gewerkschaft der 

Fluglotsen)
•    GDS (Gewerkschaft der 

 Servicekräfte) 
•    DFeuG (Deutsche Feuerwehr-

gewerkschaft)
•    TGL (Technik Gewerkschaft 

Luftfahrt)
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(vgl. die Randspalte rechts). Der  DGB selbst schließt keine Tarifverträge ab, sondern 
unterstützt lediglich die Einzelgewerkschaften. Neben dem DGB bestehen mit 
dem  Deutschen Beamtenbund (DBB) und dem  Christlichen Gewerkschaftsbund 
(CGB) zwei weitere  Dachorganisationen.

 Die Arbeitgeber sind in unterschiedlichen Verbänden organisiert; ihr Dach-
verband ist die  Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA).
An welche Bedingungen die Tarifvertragspartner sich bei ihren Verhandlungen 
halten müssen und welche gesetzlichen Regelungen einzuhalten sind, wird im 
TVG (vergleiche Seite 22 ff .) defi niert. Hier hat der Staat also einen gesetzlichen 
Rahmen geschaff en. Der Staat darf jedoch nicht in die eigentliche Tarifverhand-
lung eingreifen und auch keine exakten Inhalte des Tarifvertrages vorschreiben. 
Die Tarifvertragsparteien besitzen  Tarifautonomie, d. h., die Verträge werden al-
lein durch sie ausgehandelt und beschlossen, ohne dass der Staat eingreifen darf.

Nicht alle Fälle und Fragen, die im Arbeitsleben auftreten, können immer im Vor-
hinein bedacht werden. Oft fehlen Vereinbarungen zu einzelnen Fragen oder die 
einzelnen Vereinbarungen oder Verträge widersprechen sich. Dann müssen die 
Antworten aus anderen arbeitsrechtlichen Quellen ermittelt werden. Hierbei be-
steht eine Rangordnung der arbeitsrechtlichen Normen und Quellen. 
Bei Unklarheiten wird also nach dem  Rangprinzip entschieden. Hat der Arbeit-
nehmer z. B. keine Anweisung von seinem Vorgesetzten über den täglichen Ar-
beitsbeginn erhalten, muss zunächst im Arbeitsvertrag nachgesehen werden. 
Enthält auch er keine Aussagen darüber, gelten die Bestimmungen der Betriebs-
vereinbarung usw. Die Basis und damit das rang höchste Recht ist unser Verfas-
sungsrecht (vergleiche Abbildung).

Bei widersprüchlichen Aussagen kann 
jedoch vom Rangprinzip  ab gewichen 
werden, wenn rangniedrigere Rege-
lungen für den Arbeitnehmer vorteil-
hafter sind. Dann gilt das  Günstigkeits-
prinzip. Werden z. B. im Arbeitsvertrag 
30 Urlaubstage zugesichert, im Tarif-
vertrag jedoch lediglich 28 Tage, so gilt 
die Regelung des Arbeitsvertrages. Sie 
ist zwar gegenüber der tarifl ichen 
 Regelung rangniedriger, für den Arbeit-
nehmer jedoch günstiger.

 Mitgliedsgewerkschaften 
des  DGB:
•   IG Bau 

(Industriegewerkschaft 
    Bauen – Agrar –  Umwelt)
•   ver.di 

(Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft)

•   IG BCE 
(Industriegewerkschaft 
Bergbau, Chemie, Energie)

•   IG Metall (Industriegewerk-
schaft der Metallindustrie, 
des Metallhandwerks, der 
Textil- und Bekleidungs-, 
Holz- und Kunststoffindustrie)

•   NGG 
(Gewerkschaft  Nahrung – 

    Genuss –  Gaststätten)
•   GdP 

(Gewerkschaft der  Polizei)
•   EVG 

(Eisenbahn- und Verkehrs-
gewerkschaft)

•   GEW 
(Gewerkschaft  Erziehung und 
Wissenschaft)

Aufgaben

1.  Lesen Sie die drei Regelungen zur Urlaubszeit am Be-
ginn dieses Abschnitts noch einmal durch. Erklären 
Sie, welche der drei Regelungen für den Arbeitnehmer 
gültig ist. Beachten Sie  dabei die unterschiedlichen Be-
zeichnungen für den Urlaubsanspruch.

2.      Erklären Sie, welche Gewerkschaft für Sie zuständig ist, 
und begründen Sie Ihre Einschätzung.

3.  Defi nieren Sie den Begriff  „Tarifautonomie“.
4.   Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen „Rangprinzip“ 

und „Günstigkeitsprinzip“. 

Verfassungs-
gericht

Gesetze und 
Richterspruch

Tarifvertrag

Betriebsvereinbarungen

Einzelarbeitsvertrag

Arbeitgeberweisungen

Günstigkeitsprinzip Rangprinzip
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 Drittelbeteiligungsgesetz:
Für die Wahl von Arbeitnehmer-
vertretern in den Aufsichtsrat 
von Gesellschaften, die zwi-
schen 500 und 2000 Arbeitneh-
mer beschäftigen, galten bis 
zum 30. Juni 2004 die Vorschrif-
ten des  Betriebsverfassungs-
gesetzes von 1952 (BetrVG 
1952). 
Das BetrVG 1952 ist vom Drittel-
beteiligungsgesetz (DrittelbG) 
im Rahmen der Änderungen 
durch das 2. Gesetz zur Verein-
fachung der Wahl der Arbeit-
nehmervertreter in den Auf-
sichtsrat abgelöst worden.

 

 Parität:
Gleichstellung, Gleichsetzung, 
(zahlenmäßige) Gleichheit

1.2.8 Mitbestimmung im Unternehmen – 
das  Drittelbeteiligungsgesetz und das 
 Montanmitbestimmungsgesetz

Durch die Gesetze zur  Mitbestimmung im Unternehmen soll sichergestellt wer-
den, dass auch die Interessen der Arbeitnehmer gewahrt werden. Unternehme-
rische Entscheidungen und Planungen sollen nicht nur zu Gunsten der Kapital-
geber getroff en werden, sondern auch die sozialen Belange der Beschäftigten 
berücksichtigen. Welches der drei Gesetze (vergleiche auch Abschnitt 1.2.9) zur 
Mitbestimmung im Unternehmen für einen Betrieb gültig ist, hängt vor allem ab 
von

 ■ dem Wirtschaftsbereich,
 ■ der Unternehmensform und 
 ■ der Unternehmensgröße.

Das Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im  Aufsichtsrat 
(DrittelbG) gilt für Betriebe, die

 ■ nicht im Bereich der Montanindustrie tätig sind und
 ■ eine AG, KGaA, GmbH, eine Genossenschaft oder ein Versicherungsverein auf 

Gegenseitigkeit sind und
 ■ mehr als 500, aber maximal 2.000 Mitarbeiter haben.

Die Aufsichtsräte sind je nach Betriebsgröße mit mindestens 3, höchstens 21 Mit-
gliedern besetzt. Dabei stellt ein Drittel von ihnen Vertreter der  Arbeitnehmer 
dar, die restlichen zwei Drittel Vertreter der Arbeitgeber (Drittelparität). Bei einem 
oder zwei Arbeitnehmervertretern müssen diese aus dem Betrieb stammen, ab 
drei Vertretern können auch z. B. Vertreter der  Gewerkschaften gewählt werden. 
Unter den Aufsichtsratsmitgliedern sollen Frauen und Männer entsprechend ih-
rem zahlenmäßigen Verhältnis im Unternehmen vertreten sein.

Die Arbeitnehmervertre-
ter wer  den von der Beleg-
schaft in geheimer und 
unmittelbarer Wahl be-
stimmt. Vorschläge für die 
Kandidaten dürfen dabei 
die Betriebsräte und ein 
Zehntel (oder 100) der Ar-
beitnehmer machen.

 „Was ich anstrebe, ist also eine Unternehmensleitung, 
die von allen am Unternehmen unmittelbar Beteiligten, 

das ist von denen, die (Risiko-)Kapital einsetzen, 
und denen, die als Arbeitnehmer ihre Person einsetzen, 

gemeinsam  bestellt wird und beiden gemeinsam  verantwortlich ist.“

 Oswald von Nell-Breuning (1890–1991, deutscher Sozialwissenschaftler)

Beteiligung nach dem DrittelbG
Beispiel: neunköpfi ger Aufsichtsrat einer AG

Vorstand

Hauptver-
sammlung



Aufsichtsrat

3
Arbeit-

nehmer-
vertreter 

6
Kapital-

vertreter


Aktionäre


Gewerkschaft


Belegschaft
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  montanus:
(lateinisch) die Gebirge, die  Berge 
betreffend

 Das  Montanmitbestimmungsgesetz von 1951 gilt für Betriebe, die
 ■ überwiegend (d. h. mit  mehr als 20 %  ihres Produktionswertes) im Bereich 

Bergbau oder Eisen und Stahl erzeugender Industrie tätig sind und
 ■ eine AG, eine GmbH oder eine bergrechtliche Genossenschaft sind und
 ■ mehr als 1.000 Mitarbeiter haben.

Durch das „ Mitbestimmungsergänzungsgesetz“ wird die Montanmitbestim-
mung auch auf Konzerne erweitert, die selbst zwar keine Montanunternehmen 
sind, jedoch Konzerntöchter in diesem Wirtschaftsbereich besitzen. Auch Siche-
rungsgesetze für Betriebe, die ihre Produktion änderten und plötzlich nicht mehr 
zur Montanindustrie zählten, wurden geschaff en.

Die Aufsichtsräte bestehen bei klei-
neren Unternehmen der Montanin-
dustrie aus 11 oder 15 Mitgliedern, 
bei größeren aus 21 Mitgliedern. Ar-
beitnehmer und Anteils eigner sind 
gleich stark vertreten (paritätisch). In 
Pattsituationen gibt daher das neu-
trale Mitglied den Ausschlag für eine 
Entscheidung. Für seine Wahl besteht 
deshalb auch ein Einigungszwang, 
da er als „Schiedsrichter“ das Vertrau-
en von Arbeitnehmern und Anteils-
eignern besitzen muss. 

Der  Arbeitsdirektor ist zuständig für 
das Personal- und Sozialwesen im 
Betrieb (Neueinstellungen, Entlas-
sungen, auftretende Sozialproble-
me). Er muss also insbesondere das 
Vertrauen der Arbeitnehmer besit-
zen und kann daher nicht gegen die 
Stimmenmehrheit der Arbeitneh-
mervertreter berufen werden.

Aufgaben

1.  Lesen Sie die von Oswald von Nell-Breuning gestellte 
Forderung. Erklären Sie, was Ihrer Meinung nach der 
Grund für seine Forderung sein könnte. Ermitteln Sie, 
wie sie durch die Montanmitbestimmung und/oder 
das Drittelbeteiligungsgesetz erfüllt wird.

2.       Zeichnen Sie ein Schaubild für den Aufsichtsrat eines Be-
triebes. 

 a)  mit 18 Mitgliedern nach dem Drittelbeteiligungsgesetz; 
 b)  mit 21 Mitgliedern nach dem Montanmitbestimmungs-

gesetz.
3.  In beiden Mitbestimmungsmodellen besteht die Mög-

lichkeit, außerbetriebliche Aufsichtsratsmitglieder auf 
der Arbeitnehmerseite zu wählen. Nennen Sie je drei Vor- 
und Nachteile dieser Regelung für die Belegschaft.

Vorstand

Arbeitsdirektor


Aufsichtsrat

2
Arbeitnehmer-

vertreter
(betriebs-

angehörig)

2
Arbeitnehmer-

vertreter
(außer-

betrieblich)

1 
weiteres 
Mitglied

4
Kapital-

vertreter

1 
weiteres 
Mitglied

1 Neutraler

Hauptversammlung


Gewerkschaften
(Vorschlagsrecht)

AktionäreBetriebsräte
(Vorschlags-

recht)

Mitbestimmung nach dem 
Montanmitbestimmungsgesetz
Beispiel: elfköpfi ger Aufsichtsrat einer AG
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Alle gesetzlichen Regelungen 
zum Einzelunternehmen und 
zur Personengesellschaft sind 
im  Handelsgesetzbuch (HGB) 
festgeschrieben.

2.2.4  Rechtsformen von Unternehmen: Einzel-
unternehmen und Personengesellschaften

Firmenbezeichnungen sind keine Fantasienamen, sondern sie geben Auskunft 
über die gewählte Form eines Unternehmens. 
Die Wahl der geeigneten  Unternehmensform ist wiederum an rechtliche Vorga-
ben geknüpft. Damit ist genau festgeschrieben,

 ■ wer das Kapital aufbringt,
 ■ wer in welchem Umfang haftet,
 ■ wer das Unternehmen leitet und wer es vertritt,
 ■ wer in welchem Umfang Gewinne erhält.

Hat ein Unternehmen einen Eigentümer, so handelt es sich um ein  Einzelunter-
nehmen. Von einem  Gesellschaftsunternehmen spricht man, wenn mehrere 
Personen beteiligt sind. Steht die persönliche Beteiligung im Vordergrund, han-
delt es sich um  Personengesellschaften. Überwiegt die fi nanzielle Beteiligung, 
spricht man von  Kapitalgesellschaften. Aber auch  Genossenschaften sind 
 Gesellschaftsunternehmen (siehe Seite 85).

Unternehmensformen

Einzelunter-
nehmen

Gesellschaften (mehrere Personen gründen und besitzen ein Unternehmen)

Personengesellschaften Kapitalgesellschaften Sonderformen

eine Person 
gründet und 
besitzt ein 
Unternehmen

OHG
(Off ene 
Handelsgesell-
schaft)

GbR
(Gesellschaft 
bürgerlichen 
Rechts)

KG
(Kommanditge-
sellschaft)

GmbH
(Gesellschaft 
mit beschränk-
ter Haftung)

AG
(Aktiengesell-
schaft)

z. B. eG 
(eingetragene 
Genossen-
schaft)

z. B. Hans Huber, 
Landesprodukte

z. B. Huber OHG z. B. Sächsische 
Landesprodukte 
GbR

z. B. Huber KG, 
Landesprodukte

z. B. Sächsische 
Landesprodukte 
GmbH

z. B. Sächsische 
Landesprodukte 
AG

z. B. Landes- 
produktehandel 
eG Niederlausitz

ca. 600 000 ca. 2 000 ca. 39 000 ca. 5 000 ca. 75 000 ca. 2 000 ca. 5 000

Fiona Flora
Konditorei

Friesische 

 Landprodukte 
AG

HUBER OHG 

Florentin KG
Haushaltswaren

HUBER OHG SÄCHSISCHE
Eisenwaren

GmbH

HOLSTEINER 
Milchprodukte GbR
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Die häufi gste Rechtsform in der Bundesrepublik Deutschland ist das Einzelunter-
nehmen. Sie ist besonders für kleine und mittlere Unternehmen geeignet.

 ■ Der Firmenname ist rechtlich vorgeschrieben: der Familienname des Eigentü-
mers.

 ■ Eine Person trägt alle Rechte und Pfl ichten der Firma.

Besondere Vorteile des Einzelunternehmens sind die alleinige Entscheidungsbe-
fugnis über alle Unternehmensbelange sowie der alleinige Gewinnanspruch. Al-
lerdings trägt der Einzelunternehmer auch das gesamte Risiko. Bei Insolvenz haf-
tet er unbeschränkt mit seinem gesamten Vermögen.
Auch ist die Unternehmensvergrößerung durch die geringe Kreditbasis, da Si-
cherheiten nur von einer Person gegeben werden, begrenzt. 

Einzelunternehmen wechseln dann die Unternehmensform und gründen eine 
Personengesellschaft, wenn sie

 ■ das Unternehmensrisiko mindern wollen,
 ■ zusätzliches Kapital benötigen oder
 ■ Fachkräfte oder Familienangehörige für ein Unternehmen gewinnen wollen.

Wenn mindestens zwei Personen sich zusammentun und einen Gesellschafter-
vertrag schließen, handelt es sich um eine  Off ene Handelsgesellschaft (OHG). 
Der Firmenname muss Unterscheidungskraft besitzen und den Zusatz „off ene 
Handelsgesellschaft“ oder „ OHG“ enthalten.
Alle Gesellschafter haben die gleichen Rechte und Pfl ichten und haften unbe-
schränkt, unmittelbar und solidarisch bei Unternehmensverlusten oder Insol-
venz. Diese Unternehmensform wird oft von Familienbetrieben gewählt.

Im Unterschied zur OHG sind in der  Kommanditgesellschaft (KG) zwei unter-
schiedliche Arten von Gesellschaftern beteiligt: der Komplementär (Vollhafter) 
und der Kommanditist (Teilhafter). Geleitet wird die  KG von den Komplemen-
tären. Die Kommanditisten besitzen ein Kontrollrecht und sind anteilig am Ge-
winn beteiligt. Im Firmennamen erscheinen nur die Komplementäre.

In der  Gesellschaft bürgerliche Rechts (GbR) sind mindestens zwei Gesellschaf-
ter Inhaber des Unternehmens. Gewinn und Verlust werden im Verhältnis der Un-
ternehmensanteile verteilt. Jeder haftet unbeschränkt mit seinem Vermögen. 
Der Vertrag untereinander ist jederzeit kündbar.

Aufgaben

1. Erläutern Sie die Abkürzungen der aufgeführten Un-
ternehmen am Beginn des Kapitels.

2. Beschreiben Sie die unterschiedlichen Aufgaben des 
Kommanditisten und des Komplementärs.

3. Finden Sie mögliche Gründe dafür, dass die Mehrzahl 
kleiner Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsun-
ternehmen als Einzelunternehmen geführt wird. 

 Insolvenz:

 Zahlungsunfähigkeit

 Gesellschafter der KG:
•   Komplementär, haftet mit 

Kapitaleinlage und Privatver-
mögen.

•   Kommanditist, haftet ledig-
lich mit der Kapitaleinlage.
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3.1.3 Im Krankheitsfall

Nicht jede  Krankheit hat arbeitsrechtlich eine Bedeutung. Erst wenn die Erkran-
kung so schwerwiegend ist, dass der Arbeitnehmer seine Arbeit gar nicht mehr 
ausführen kann oder die Krankheit durch die Arbeit schlimmer werden könnte, 
spricht man von Arbeitsunfähigkeit. Es kann also durchaus sein, dass eine Erkran-
kung für den einen Arbeitnehmer  Arbeitsunfähigkeit bedeutet, für einen ande-
ren jedoch nicht. Mit einer gebrochenen linken Hand kann eine Schreibkraft ihre 
Arbeit kaum ausführen. Für andere Berufe muss dies keine wesentliche Behinde-
rung in der Arbeit darstellen.

Es gibt aber keine  teilweise Arbeitsunfähigkeit. Es gilt das Prinzip „ganz oder gar 
nicht“. Selbst wenn man eigentlich in der Lage wäre, z. B. einige Stunden am Tag 
zu arbeiten, kann der Arbeitgeber dies nicht verlangen.

Bei einer Erkrankung muss der Arbeitgeber sofort benachrichtigt werden. Eine 
bestimmte Form ist dafür nicht vorgeschrieben – sie kann also telefonisch oder 
schriftlich erfolgen. Ob der Arbeitgeber bereits für den ersten Krankheitstag ein 
ärztliches Attest von seinen Mitarbeitern fordert, kann er selbst entscheiden. Das 
Gesetz schreibt aber vor, dass ein  Attest spätestens nach drei Kalendertagen vor-
zulegen ist. Es muss also zwischen der gesetzlichen und der betrieblichen Rege-
lung unterschieden werden. Die betriebliche Regelung hat in den ersten drei 
Kalendertagen der Arbeitsunfähigkeit vor der gesetzlichen Regelung Vorrang.

Teilweise  arbeitsunfähig:
Eine Ausnahme gilt für den 
Schulunterricht. So kann der 
Arzt z. B. eine Befreiung nur für 
den Sportunterricht ausstellen.

 Entgeltfortzahlungs-
gesetz §5 
(Anzeige- und Nachweispfl icht): 
(1)  Der Arbeitnehmer ist ver-

pfl ichtet, dem Arbeitgeber 
die Arbeitsunfähigkeit und 
deren voraussichtliche Dau-
er unverzüglich mitzuteilen. 
Dauert die Arbeitsunfähig-
keit länger als drei Kalender-
tage, hat der Arbeitnehmer 
eine ärztliche Bescheinigung 
[…] spätestens an dem da-
rauf folgenden Arbeitstag 
vorzulegen. Der Arbeitgeber 
ist berechtigt, die Vorlage 
der ärztlichen Bescheini-
gung früher zu verlangen.
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 Der §5 des  Entgeltfortzahlungs-
gesetzes gilt auch für eine ent-
sprechend nachgewiesene Er-
krankung im  Ausland.

 Sportunfälle gelten nicht als 
selbst verschuldet, es sei denn, 
das eigene Leistungsvermögen 
wurde off ensichtlich überschrit-
ten. Dies kann nur im Einzelfall 
geprüft werden.

Arbeitsunfähig

Montag – Mittwoch 3 Arbeitstage = 3 Kalendertage      keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung notwendig
Freitag – Montag 2 Arbeitstage = 4 Kalendertage  spätestens Montag muss eine Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung vorgelegt werden

Da das Gesetz ausdrücklich von drei Kalendertagen spricht, müssen auch arbeits-
freie Tage mitgerechnet werden, d. h.:

Das vom Arzt ausgestellte  Attest besteht aus zwei Blättern. Das vordere Blatt, in 
dem neben der Dauer auch der Grund der Krankschreibung vermerkt ist, muss 
umgehend an die Krankenkasse gesandt werden. Im zweiten Blatt ist die Krank-
heitsursache nicht eingetragen, sondern lediglich die Dauer der Krankschreibung. 
Dieses Blatt muss so schnell wie möglich dem Arbeitgeber zugestellt werden.
Die Zeit der  Krankschreibung dient ausschließlich der Erholung, damit die Ar-
beitsfähigkeit wiederhergestellt wird. Auch wenn ein Arbeitsunfähigkeitsattest – 
je nach der Art der Krankheit – keinen Bettliegezwang oder Hausarrest bedeutet, 
ist der Kranke doch verpfl ichtet, sich zu schonen.  Arbeiten jeglicher Art – egal ob 
als Freundschaftsdienst oder gegen  Bezahlung – und andere Unternehmungen, 
die einem schnellen Gesunden hinderlich sind, können ein Entlassungsgrund sein.

Auch wer während seines Urlaubes erkrankt, sollte seinem Arbeitgeber hierüber 
ein Attest vorlegen. Die Zeit der Krankschreibung wird dann nicht als Urlaub an-
gerechnet und die durch Krankheit verloren gegangenen Tage können zu einem 
anderen Zeitpunkt nachgeholt werden.
Während einer Krankheit ist der Arbeitgeber verpfl ichtet, das Entgelt weiterhin 
zu zahlen, wenn der Arbeitnehmer wenigstens vier Wochen ununterbrochen bei 
ihm beschäftigt war. Diese Entgeltfortzahlung wird per Gesetz jedoch auf sechs 
Wochen beschränkt. Ab der siebten Krankheitswoche zahlt stattdessen die Kran-
kenkasse ein  Krankengeld. Es beträgt 70 % des Bruttoentgelts (maximal jedoch 
90 % des Nettoentgelts). Vom Krankengeld werden noch die Sozialversicherungs-
anteile für Renten-, Arbeistlosen- und Pfl egeversicherung abgeführt. Kranken-
versicherungsanteile müsen nicht entrichtet werden.

Arbeitgeber und Krankenkasse dürfen aber ihre Zahlungen verweigern, wenn
 ■ die Benachrichtigung über die Krankheit bzw. das Attest vom Arbeitnehmer 

nicht fristgerecht vorgelegt wurde,
 ■ der Arbeitnehmer die Krankheit grob fahrlässig verschuldet hat (z. B. Trunken-

heit am Steuer, gestellte Sicherheitsbekleidung wurde nicht angezogen).

 1. Betrachten Sie die Abbildung am Beginn des Ab-
schnitts. Beurteilen Sie, ob hier ein Attest nötig ist.

2. Nicole hat eine Urlaubsreise gebucht. Während der 
Reise erkrankt sie und muss vorzeitig nach Hause zu-
rückkehren. Erläutern Sie, was sie tun muss, um den 
Urlaubsanspruch zu erhalten.

3. Ein Alkoholiker nimmt an einer vierwöchigen Entzie-
hungskur teil. Nehmen Sie Stellung zu der Frage, ob ihm 
sein Arbeitgeber das Entgelt fortzahlen muss. Begründen 
Sie Ihre Meinung und diskutieren Sie diese in der Klasse.

4. Frau Werner ist bei einer Ersatzkasse versichert, möch-
te sie aber noch in diesem Jahr wechseln. Erklären Sie 
Frau Werner, unter welchen Voraussetzungen dies 
möglich ist und was sie unternehmen muss.

Aufgaben
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3.2.3 Das Internet der Dinge – Auswirkungen auf 
Arbeitswelt und Gesellschaft

Die zunehmende  Vernetzung unserer Welt wird sich nicht aufhalten lassen. Wie bei 
jedem technischen Wandel werden Arbeitswelt und gesellschaftliches Leben da-
von beeinfl usst und sich wandeln. Alte Berufe verändern sich oder verschwinden, 
neue Berufe entstehen. Die Arbeitszeitformen werden sich anpassen müssen, was 
wiederum Einfl uss auf Lohnsysteme, Tarifverträge und Mitbestimmung nehmen 
wird. Die Veränderung wird also voraussichtlich sehr komplex und im einzelnen 
Detail nur schwer voraussehbar sein. Feststellen lassen sich aber bestimmte Ten-
denzen.
 
Eine „ menschenleere Farbrik“, so ist absehbar, wird auch in der Zukunft nicht exi-
stieren. Es wird immer Aufgaben geben, die durch  Roboter nicht zu bewältigen 
sind. Nach Einschätzung der Experten werden die Aufgaben sich so entwicklen, 
dass die Maschine immer weniger als Werkzeug und immer mehr als „Mitarbei-
ter“ betrachtet werden muss, der den Menschen von Routinearbeiten entlastet 
– es entstehen Mensch-Maschine-Teams. 

So werden z. B. Kontrollgänge unnötig, wenn die Maschine z.B. Störfälle und not-
wendige Wartungen selbstständig meldet, Umrüstungen autonom vornimmt usw. 
Nach Meinung vieler Experten werden Maschinenbediener immer mehr die Über-
wachung der Produktionsräume übernehmen und sich so zu „Roboterkoordina-
toren“ entwickeln müssen. Einer Studie der Bundesagentur für Arbeit zufolge steigt 
dennoch besonders im produzierenden Gewerbe das Risiko, arbeitslos zu werden 
– z. B. bei den Maschinenführern. Zwar werden auch neue Berufe entstehen, ob 
dies jedoch in einer gleichen Größenordnung erfolgt, ist noch nicht absehbar.

Die zunehmende  Digitalisierung beschränkt sich aber nicht nur auf die Industrie. 
So wird beispielsweise das Thema „Smart Home“ auch im Bereich Sanitär-Hei-
zung-Klima eine immer größere Rolle spielen. Im Handel wird überlegt, die Wa-
renbestückung der Verkaufsfl ächen zu automatisieren, was für den Einzelhändler 
nur noch die Zuweisung der Regalfl ächen nötig machen würde. Zwangsläufi g 
werden also auch weiterhin in allen Berufsbereichen die IT-Anteile einziehen und 
sich die Ausbildungsinhalte damit verändern.

In Angleichung an den Begriff  
„ Industrie 4.0“ wird der daraus 
resultierende Wandel der Arbeits-
welt häufi g unter dem Begriff  
„ Arbeit 4.0“ zusammengefasst.
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39 % der deutschen Unterneh-
men lassen ihre Mitarbeiter 
ganz oder teilweise von zuhau-
se aus ( Homeoffi  ce) arbeiten. 
51 % erwarten, dass sich der An-
teil in den kommenden Jahren 
noch erhöhen wird.
(aus: www.bitkom.org, 2018)

Im privaten Bereich erfahren die 
Hersteller jetzt schon vieles über 
Verhalten, Gewohnheiten und 
Vorlieben der Konsumenten. 
GPS-Verläufe zeigen bevorzugte 
Aufenthaltsorte und sagen so 
viel über unsere Interessen, 
Freundeskreise und Freizeitakti-
vitäten aus. Biometrische Daten 
verraten unsere körperliche Fit-
ness und mögliche gesundheit-
liche Gefährdungen. Im besten 
Falle wird dies zur Verbesserung 
der Produkte und ihrer Funkti-
onen genutzt. Üblich ist aber 
schon jetzt, gezielte Werbung 
einzusetzen. Und an wen die 
Daten weitergegeben werden, 
ist für den Verbraucher oft nicht 
ersichtlich.

Wer muss die Kosten tragen, 
wenn durch eine Fehlfunktion 
oder fehlerhafte Datenübertra-
gung sinnlose Teile hergestellt 
wurden? Wer muss haften, wenn 
durch eine fehlerhafte Analy-
seauswertung falsche Einstel-
lungen erfolgen? Einige Fragen 
lassen sich mit bestehenden Ge-
setzen lösen, in anderen Be-
reichen muss dringend nachge-
bessert werden.

Die Vernetzung der Systeme über eine  Cloud ermöglicht es, dass Menschen von 
den verschiedensten Orten gleichzeitig auf eine Datei zugreifen. Bei Arbeiten, die 
keinen direkten Kontakt mit Menschen oder Produkten erfordern, kann häufi g 
ortsunabhängig gearbeitet werden, z.B. von zuhause, unterwegs oder an wech-
selnden Schreibtischen im Büro. Solche Homeoffi  ces ersparen dem Arbeitgeber 
Kosten, da weniger Bürofl äche bereitgestellt werden muss. Vom Mitarbeiter er-
fordert es ein hohes Maß an Selbstdisziplin. 

Gerade im Bereich der IT-Entwicklung erkennt man aber die Tendenz, Mitarbeiter 
nur für ein bestimmtes Projekt über das Internet anzuwerben. Da diese  Cloud-
worker in den unterschiedlichsten Ländern ansässig sein könnten, sind Mindest-
standards bei Bezahlung, Arbeitszeit oder beim Gesundheitsschutz oft nicht ge-
regelt. Voraussichtlich wird diese Arbeitsform durch das IIoT zunehmen, daher 
müssen hier gesetzliche Regelungen geschaff en werden.

Ob Privathaushalt oder Unternehmen – durch das Internet der Dinge entsteht ein 
immenses Datenvolumen, das versendet, be- und verarbeitet werden muss. Je 
mehr Daten versendet werden, umso anfälliger ist das System aber auch gegen-
über Hackern. Zurzeit wird die Sicherung der Systeme von vielen Herstellern noch 
nicht ausreichend beachtet. Auch der Endverbraucher handelt fahrlässig, wenn er 
die Werkseinstellungen nicht ändert und eigene, sichere Passwörter konfi guriert.

Erhobene Daten können zu unterschiedlichen Zwecken ausgewertet werden. 
Unternehmen können z.B. zur Diebstahlsicherung und Temperaturüberwachung 
sehen, wie lange und wo der Transporter gestanden hat. Sogar die Anzahl der 
Tastaturanschläge kann gemessen und ausgewertet werden, um ergonomische-
re Arbeitsplätze zu planen. Erhobene Daten können aber immer auch miss-
braucht werden und so zum „gläsernen Menschen“ führen. Der Datenschutz und 
die informelle Selbstbestimmung muss daher sichergestellt werden. Zurzeit feh-
len oftmals noch Regelungen, welche Daten zur Prozessoptimierung gespeichert 
werden dürfen und wie abgesichert werden kann, dass sie nicht zu einer unange-
messenen Überwachung des Mitarbeiters führen.

Auch das Haftungsrecht muss überarbeitet werden. In einer vernetzen Umge-
bung kann es schwierig werden, die Ursache für einen Fehler festzustellen, der 
zu einem Schaden geführt hat. Manchmal entstehen Fehler auch erst durch den 
Datenaustausch zwischen den Maschinen.

Aufgaben

1. Stellen Sie Gefahren und Vorteile der Digitalisierung 
der Arbeit gegenüber. Diskutieren Sie im Plenum, wel-
che Anteile überwiegen.

2. Der Anteil an Homeoffi  ce-Arbeit wird voraussichtlich 
ansteigen. Erörtern Sie, welche Anteile Ihrer Arbeit auf 
jeden Fall in dieser Arbeitsform möglich wären, welche 
auf gar keinen Fall. 

3. Sicherlich haben Sie zuhause auch internetfähige 
Alltagsgeräte. Beschreiben Sie, welche Sicherheits-
maßnahmen Sie gegen einen unberechtigten Zugriff  
ergriff en haben.

4. Diskutieren Sie in der Gruppe die Frage, inwieweit eine 
Chefi n bzw. ein Chef Mitarbeiter überwachen dürfen 
sollte und wo die Grenze sein sollte.
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5.1.2 „Moderne Medien“ – welche Auswirkungen hat 
der Medienkonsum auf uns?

In unserem Alltag sind neue Medien wie  Smartphones, Tablets und Ultrabooks 
selbstverständlich geworden und man fi ndet sie in den unterschiedlichsten Be-
reichen. Sie dienen unter anderem zur Kommunikation, Information, als Orientie-
rungshilfe oder aber zur privaten und berufl ichen Vernetzung. In den letzten 
fünfzehn Jahren hat sich die Mediennutzung insbesondere bei den 14- bis 
19-Jährigen stark verändert. Das Fernsehen hat den ersten Platz in der Rangliste 
der durchschnittlichen Nutzungsdauer pro Tag verloren (siehe die Grafi k). Das 
 Internet spielt heute bei dieser Personengruppe eine immer größere Rolle.

 Auswirkungen des Medienkonsums
Wenn man die Gruppe der 14- bis 19-Jäh-
rigen näher betrachtet, so kann man fest-
stellen, dass sie im Durchschnitt mehr als 
sechs Stunden am Tag das Internet und 
den Fernseher frequentieren. In der Zeit, 
die wir benötigen, um zu surfen und fern-
zusehen, wird unser Freizeitverhalten be-
einfl usst. So werden z. B. soziale Kontakte 
in der Clique, im Sportverein, usw. weni-
ger. Dafür werden Kontakte in sogenann-
ten  sozialen Netzwerken gepfl egt – wie 
z. B. Facebook, Blogger, Twitter u. a. Leider 
bergen Netzwerkplattformen für den 
Nutzer Gefahren wie das  Cyber-Mobbing 
oder den Missbrauch persönlicher Daten 
durch Dritte. Dem Nutzer solcher Dienste 

Als  neue Medien werden in der 
Regel Medien bezeichnet, die in 
digitaler Form Daten übertra-
gen oder empfangen, wie z.B. 
Dienste aus dem Internet.
Unter den neuen Medien nimmt 
das  Smartphone eine besonde-
re Stellung ein und wird von vie-
len als das Massenmedium der 
Zukunft bezeichnet. Smart-
phones sind heutzutage kleine, 
leistungsstarke Computer mit 
Internetverbindung, mit denen 
es möglich ist, hunderte von 
verschiedenen Applikationen 
(Apps) zu betreiben. Das Smart-
phone ist das erste Massenme-
dium, welches fast immer ein-
geschaltet ist und uns nahezu 
immer begleitet, ob im Bett oder 
auf der Toilette. Das Telefonie-
ren ist nur noch eine Anwen-
dung unter vielen. Insbesondere 
Jugendliche nutzen das Smart-
phone über Musik hören oder 
im Internet surfen hinaus insbe-
sondere für die Kommunikation 
•  in sozialen Netzwerken wie z. 

B. Facebook oder 
•  über Messenger-Programme 

wie z. B. WhatsApp oder Twit-
ter. 
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muss klar sein, dass Daten, die einmal im Internet veröff ent licht wurden, fast 
nicht wieder zu löschen sind.

Inhalte und Aussagen von  Massenmedien können darüber hinaus in erheblichem 
Maße manipulierend wirken. Über die Werbung im Fernsehen beispielsweise 
wird dem Zuschauer auf vielfältige Weise suggeriert, welches Outfi t gerade am 
angesagtesten ist, wie die Wohnung am hippsten eingerichtet werden sollte und 
welche Nahrungs- und Genussmittel gerade im Trend liegen usw. Dabei werden 
die Inhalte derart geschickt verpackt, dass man es oft nicht bewusst mitbekommt, 
dass man gerade manipuliert wird. Auch das Internet bedient sich der Werbung. 
Neben den aus dem Fernsehen bekannten Werbeclips wartet das Internet mit 
Bannern, Layern, Pop-Ups, Anzeigen, Spielen und Vielem mehr auf.

Gewaltdarstellungen im Fernsehen oder im Internet, z. B. durch Filme auf Video-
plattformen oder  Onlinespiele, können zu aggressivem Verhalten, Schlafstö-
rungen und Übererregbarkeit führen. Untersuchungen haben ergeben, dass Kin-
der und Jugendliche ihr eigenes aggressives Verhalten sehr häufi g durch 
Vorbilder aus gewaltverherrlichenden Filmen oder entsprechender Spiele recht-
fertigen. Allerdings sind Gewaltdarstellungen im Fernsehen und im Internet 
nicht die alleinige Ursache für aggressives Verhalten, sondern stehen im engen 
Zusammenhang mit dem sozialen Umfeld eines Jugendlichen.

Schikane im Internet
[...]

Sie werden beleidigt, bedroht 
und beschimpft. Fast jeder 
fünfte deutsche Jugendliche 
ist schon einmal im Internet 
gemobbt worden. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine interna-
tionale Studie [...]

Beim Mobbing im Netz wer-
den die Betroffenen per Mail, 
auf sozialen Netzwerken wie 
Facebook und Twitter oder 
über Chats wie WhatsApp 
schikaniert. Das kann über 
Beleidigungen oder Gerüchte 
passieren, aber auch über Fo-
tos, die ohne Einverständnis 
des Mobbingopfers online ge-
stellt werden, um es bloßzu-
stellen. [...]

Häu� g wurden die Jugend-
lichen wegen ihres Aussehens 
gemobbt. Viele zogen sich zu-
rück, vermieden soziale Kon-
takte oder gingen nicht mehr 
zur Schule. 27 Prozent gaben 
an, ihren Ärger an anderen 
ausgelassen zu haben, doch 
auch Selbstverletzungen ge-
hörten zu den Reaktionen. [...]

(aus: www.faz.net, 2015)

Aufgaben

1.  Betrachten Sie die Abbildung am Abschnittsbeginn  
und sprechen Sie in der Klasse darüber, inwieweit Sie 
schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie sie 
dort dargestellt werden.

2.  Nennen Sie mindestens zwei Vor- und zwei Nachteile der 
modernen Medien und stellen Sie diese in der Klasse dar.

3.  Erarbeiten Sie in Kleingruppen einen Maßnahmenka-
talog, wie Sie sich gegen die Gefahren des Cybermob-
bings schützen können.

4.  Erläutern Sie, was Ihrer Meinung nach der Zeichner 
der Karikatur „Immer nur am Computer …“ ausdrü-
cken will.

Cybermobbing

frequentieren: 
häufi g besuchen

manipulieren: 
beeinfl ussen

suggerieren: 
jemandem etwas einreden

1835_Politik_verstehen_und_handeln_I-VIII_001-320.indb   177 09.11.18   08:06




